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Protokoll der Gemeindeversammlung
vom Mittwoch, 5. Dezember 2O23
2O.OO - 20.54 Uhr im Zehntensaal der Vogtei Herrliberg

Vorsitz

Protokoll

Gemeindepräsident Gaudenz Schwitter

Gemeindeschreiber Tumasch M ischol

Gemeindepräsident Gaudenz Schwitter heisst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Namen des
Gemeinderates herzlich willkommen zur Gemeindeversammlung, Speziell begrüsst er die Pressevertre-

terinnen Zora Rosenfelder, Zürichsee Zeitung und Pia Meier, Küsnachter und dankt für die Berichter-
stattung.

Die Versammlung wurde rechtzeitig angekündigt, Die Akten lagen seit 22, November 2023 auf und
waren auf der Website aufgeschaltet.

Erstmals wird ein Mikrofon vor dem Podium des Gemeinderates aufgestellt. Die Redner werden gebe-

ten, dieses zu nutzen und jeweils Name und Vorname zu enryähnen. Für diejenigen, die nicht gut zu

Fuss sind, ist ein mobiles Mikrofon verfügbar.

Gemeindeschreiber Tumasch Mischol fühft das Protokoll, Stefan Sulzer, Abteilungsleiter Finanzen, ist
für die Präsentation verantwortlich, Diana Rodrigues ist Lernende der Venryaltung und unterstützt
heute Abend, Aleksandar Dedic, Sachbearbeiter Hochbau, ist Mikrofonträger. Alle vier sind nicht
stimmberechtigt.

Auf Anfrage des Gemeindepräsidenten können keine weiteren Nichtstimmberechtigten in den Sektoren

der Stimmberechtigten bezeichnet werden.

Als Stimmenzähler werden folgende Mitglieder des Wahlbüros gewählt:
. Susan Etter, Alte Dorfstrasse 2
. Anna Staubli, Weidstrasse 10

Gaudenz Schwitter macht auf die Rechtsmittel aufmerksam, Rekurse gegen die Versammlungsführung
sind schon während der Versammlung anzukündigen. Er erinnert an die Gepflogenheiten beim Ver-
sammlungsablauf wie beispielsweise das Unterlassen von Applaus oder Zwischenrufen und die Angabe
von Namen und Vornamen beiVoten.

Zu Beginn der Gemeindeversammlung sind 143 Stimmberechtigte anwesend.

Die Traktandenliste wird wie folgt genehmigt:

1. Budget GSEH 2024

2. Budget Politische Gemeinde 2024 | Festsetzen Steuerfuss
3. Energieförderprogramm 2024 - 2026
4. Mitteilungen / Umfrage
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Referent: Urs Bieri, Schulpräsident
Traktandum 1

Budget GSEH 2024

Die Sekundarschulkommission beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1, Das Budget 2024 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

wird genehmigt.

Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Erlenbach.

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

: , ir r:l r,:-tr:i : l',:.t :::i:i.: 
:

Aufintand

Eftrag

Aufwandüberschuss

Kostenanteil Erlenbach (45.5 o/o)

Kostenanteil Herrliberg (54,5 o/o)

Fr. 4'640'500

Fr. - 136'500

Fr. 4'5O4'OOO

2'049'500

z',454'500

Fr

Fr

Kommentar zu r Investitions- und Erfolgsrechnung

Efolgsrechnung

Gegenüber der Jahresrechnung 2022 ergibt sich ein Mehraufwand von 370'500 Franken. Im vergange-
nen Jahr lag der Sach- und Personalaufiruand coronabedingt tiefer. Der Mehraufwand resultieft aus hö-
heren planmässigen Abschreibungen aufgrund von Investitionen,
Ersatzbeschaffungen und steigenden Personalkosten (Teuerungsausgleich). Zudem werden aufgrund
rückläufiger Fallzahlen im Sonderschulbereich weniger Erträge durch Rückerstattungen der Verbands-
gemeinden budgetieft.

Investitionsrechnung

Für die Anschaffung persönlicher Schülergeräte sind 67'000 Franken, für die Ersatzbeschaffung von
Mobiliar für drei Schulzimmer 75'000 Franken und für die Erneuerung des WLAN-Netzes 50'000 Fran-

ken budgetiert.
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Budget 2O23 Rechnung 2022

Aufwand Eftrag Aufiruand Eftrag

Erfolgsrechnrrng

Zweckverband GSEH

Nach Aufgaben bereichen

Legislative

Sekundarstufe

Liegenschaften (Miete)
Tagesbetreuung

Schulleitung

Schulverwaltung
Volksschule Sonstiges

Berufliche Grundbildung
Rückverteil. COz-Abgabe

Nach Kostenaften

Personalaufwand

Sachaufiruand

Abschreibungen

Transferaufwand

Entgelte
Transferertrag

Subtotal

Kostenanteil Eden bach

Kostenanteil Herrliberg

Total

Investitionsrechnung

Zweckverband GSEH

Nach Funktionen

Sekundarstufe
AITI persönliche SUS-Geräte (g)
persönliche SuS-Geräte (g)
persönliche LP-Geräte (g)
persönliche SuS-Geräte (g)
Mobiliarersatz Schulzimmer (g)
Erneuerung WLAN (g)

334.25

Aufiruand Eftrag Aufiruand Ertrag

4'000
'2991'500

974'000
47'000

192'500

237'500

155'500

500

769'000
r'577'500

B2'000

2'175'000

200'000

1'000

500

51'000
150'500

2'029'500

z',372',500

2'542.45
2',758',46.I5

974'160.00
23'718.75

178'965.80

205'832.96
I44',826.83

s01.80

635'539,75

t'462'453.r2
44'065.67

2',r47',336.20

154'821.55

50.00
760.00

19'070.95

136'894.85

1'BB0'710,15

z',252',7L8.79

4'603'500 201'500 4',289',394.74 155'965.80

4',603'500 4'603'500 4'299',394.74 4',289'.394.74

Budget 2023 Rechnung 2O22

Ausgaben Ausgaben

75'580.45

67',000

55',000

Total 122'000 75'580.45

Stel I un gna lr nre der Rech n u ngsprüf ungskn m nr ission ( R PK)

Die RPK GSEH beantragt den Zweckverbandsgemeinden mit Beschluss vom 27. September 2023 das

Budget 2024 gemäss dem Antrag der Sekundarschulkommission zu genehmigen.

Budget 2O24

Aufwand Ertrag

4'000

2'993'500

974'000
47',OOO

2L4',500

241'000
166'000

s00

135'000

s00

Aufwand Ertrag

735'500

1'585'000

104'500

2'215'500

46'000

90'500

4',640'500 136'500

2'049'500

2'454'500

4'640',500 4'640'500

öuoget zu24

Ausgaben

67'000
75'000

50'000

192',000
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Traktandum 1

Budget GSEH 2024

Schulpräsident Urs Bieri präsentiert das Budget 2024 des Zweckverbands Gemeinsame Sekundar-

schule Erlenbach - Herrliberg (GSEH),

Die Gemeindeversammlung Erlenbach hat dem Budget am 27. November 2023 zugestimmt.

Adrian Schärer, Präsident RPK GSEH, beantragt, das Budget zu genehmigen.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht.

Beschluss

Dem Antrag der Sekundarschulkommission wird Folge geleistet und das Budget 2024 der Gemeinsa-

men Sekundarschule Erlenbach - Herrliberg (GSEH) wird mit grossem Mehr genehmigt.
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Referent: Joel W. Gieringer, Finanzvorstand
Traktandum 2

Budget Politische Gemeinde 2024 I Festsetzen Steueduss

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Antrag

1, Das Budget 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 248'500 Franken wird genehmigt,

2. Der Steuerfuss wird auf 75 o/o (unverändert) der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Herrliberg

Aufwand

Ertrag

Eftragsüberschuss

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Fr, 101'786'500

Fr. 102'035'000

Fr. 248'500

Ausgaben

Einnahmen

Nettoinvestitionen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Fr. 10'193'000

Fr. - 2'580'000

Fr, 7'613'000

Ausgaben

Einnahmen

Nettoinvestitionen

Fr. 994'000

Fr.-0
Fr. 994'000

Kurzbericht Erfolgsrechn ung

Die Aufiruandsteigerung gegenüber der Rechnung2022 von 7.3 Mio. Franken verteilt sich hauptsäch-

lich auf die Positionen Material- und Warenaufwand + 3.5 Mio. (davon 3,3 Mio. beim Elektrizitäts-

werk), Beiträge an Gemeinwesen und Private + 2.7 Mio. (davon Energieförderprogramme 1.1 Mio,),

den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften und Infrastruktur + 1.6

Mio., Entschädigungen an Gemeinwesen + 1,2 Mio, (davon kantonale Lehrpersonen 0.6 Mio.), die Be-

soldungen des kommunalen Personals + 0.7 Mio., Weftberichtigungen nach Investitionen in das Fi-

nanzvermögen + 0.6 Mio, sowie 0.4 Mio. Franken höhere Abschreibungen auf dem Verwaltungsver-

mögen. Der Ertrag wird insgesamt 3.4 Mio, Franken tiefer ennrartet, wenn auch bei den Grundstückge-

winnsteuern die Prognose mit 14 Mio. (- 2.5 Mio.) weiterhin in der Region des Rekordwefts von 2022

(16.5 Mio.) liegt.
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Die grössten Aufwand- und Eftragsabweichungen zur Jahresrechnung 2022
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Budget 2023 Rechnung 2O22

- 2.5 Mio.

+ 1.8 Mio.

+ 1,1 Mio

+ 0.6 Mio

+ 0.6 Mio

+ 0.5 Mio.

+ 0.4 Mio,

Eckdaten Buclget 2024

Ressourcenausgleich (Finanzausgleich)

Abschreibungen & Wertberichtigungen
Übriger Aufiruand

TotalAufwand

Allgemeine Gemeindesteuern
Gru ndstückgewi n nsteuern

Übriger Ertrag

Total Eftrag

Elfolg

Staatssteuerertrag zu L00 o/o

Nettoi nvestitionen Verwa ltu ngsvermögen
Nettoinvestitionen Finanzvermögen
Selbstfinanzierung
Mittelfluss (Selbstfinanzierung ./Investitionen)

Sel bstf i na nzieru ngsg rad

Steuerfuss

Mindereft rag Grundstückgewinnsteuern

Mehraufiruand Bildung netto (0.6 Mio. kant. / 0,3 Mio. komm. Personal)

Mehraufwand Energieförderprogramme

Mehraufwand Weftbericht. auf Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen

Schlechteres Verhältnis allg, Steuererträge zu Ressourcenausgleichsbeitrag

Mehraufirrrand Gebäudereinigung durch Dritte (Ersatz für eigenes Personal)

Mehraufiruand Abschreibungen auf dem Venryaltungsvermögen

96'092',500 94'458'050.87

33'075'000

5'911'000
57'106'500

59'200'000

15'000'000

26',542'500

72',960'000

15'876'000

750',000

9'736'500
- 6'BB9'500

6L o/o

75 o/o

36'76L'657.00

4',40L',166.47

53',295'227.40

64'347',766.49

16'489'846,65

24',6L1',723.98

72'251',893.85

10'083'947.65

105'370.15
15'134'504.02

4',945'186.22

150 o/o

78 o/o

100'742'500 L05',449',337.r2

4'650'000 10'991',286.25

Verschiebungen zwischen den Ressofts

Auf 2024 werden die Besoldungen des Verwaltungspersonals der Abteilungen Hochbau,

Tiefbau/Infrastruktur und Liegenschaften in die entsprechenden Ressofts verschoben,

Gleiches erfolgt mit den Entschädigungen der zugehörigen Kommissionen (Bau-, Werk-

und Liegenschaftenkommission). Der Minderaufwand beim Ressort Präsidiales beträgt
insgesamt rund 1.7 Mio, Franken.

Budget 2O24

32'090'000

5',429'500

64',267'000

101'786'500

59'210'000
14'000'000
28'825'000

102'035'00

248'500

7I',440',000

7'613'000

994'000

5'755'500
- 2'851'500

76 o/o

75 o/o
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Erfolgsrechnung - Nettoaufwand nach Ressofts

Institutionelle
Gliederung
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2023 Rechnung 2022 Abweichung in o/o

1 Präsidiales

2 Bildung

3 Hochbau

4 Tiefbau, Werke

5 Soziales, Siche

Gesundheit

6 Finanzen, Steuern

7 Liegenschaften

4'449',000

14'358'000

516'500

3'720'000

7'208'000

- 4t'477',000

6'575'500

4'434',385.26

13'948'459.15

387'779.70

z',9r6',421.49

7',798',610.97

- 44'429',852.5L - 2',776',852.51

3'952'909.69 + 3'445'090,31

- 1'413'385.26 - 31.9

+ 1'746'040.85 + L2.5

+ L'B2B'220,30 + 471.5

+ 1'125'578,51 + 38.6

+ 1'234'389.03 + 15.8

- 6.2

+ 87.2

Total Nettoaufwan - 4'650'000 - 10'991'286.25 + L0',742'.786.25

Wesentliche Veränderungen in der Efolgsrechnung ab 50'000 Franken
(Budget 2024 im Vergleich zur Jahresrechnung 2022, Aufstellung nicht abschliessend)

1 Präsidiales

ICT Gemeindeverwa ltung (Mehraufintand)

+ 220'000 Update NEST Steuern (60'000 Fr.), Gever-Projekt (30'000 Fr.), jährliche höhere Kos-

ten IT-Fulloutsourcing (90'000 Fr.) und neue Telefonie (15'000 Fr,).

+ 100'000 Gemeindechronik (Projekt <Geschichte Herrliberg neu>)

246',000 Dorffest 2A22 (Mindera ufwand )

+
Für das <<Steuerprozenb> für soziale und kulturelle Projekte sind 500'000 Franken

budgetiert, inkl. einem zweiten Beitrag über nochmals 150'000

Franken an die Maftin-Stiftung an den Ersatz-Neubau des Heims <Rütibüel>,

2 Bildung

+
Für den kommunalen 20 o/o-Anteil an den Besoldungen der kantonal angestellten Kin-

dergarten-Lehrpersonen sind 900'000 Franken budgetiert.

+ 485'000
Für den kommunalen 20 o/o-Anteil an den Besoldungen der kantonal angestellten Pri-

marschul-Lehrpersonen sind 3.9 Mio. Franken budgetiert.

+ 207'000 Die Beiträge an kantonale Mittelschulen steigen auf 537'000 Franken.

200'000

52'0001

Budget 2O24

3'021'000

15'694'500

2'216'000

4',042',000

9'033'000

- 41'653'000

7'398'000

- 248'500

+ 202'000 ;

Der Herrliberger Anteil an den Nettokosten der Gemeinsamen Sekundarschule Erlen-

bach-Herrliberg (Zweckverband GSEH) steigt auf 2.5 Mio. Franken,

, Es soll eine 60 o/o-Stelle <Schulleitungsassistenz>> geschaffen werden.

, Bei der Kita <Rumpelchischte> liegt der Nettoaufiryand mit 289'000 Fran
:

+ 55'000

ken deutlich
+ 194'000 , höher als 2022, auch weil damals ein einmaliger COVlD-l9-Bundesbeitrag von

, 136'000 Franken eingegangen ist.

rfi.K



+ 129'000
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3 Hochbau

+ 72'000
Für Fremdleistungen im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren sind 150'000
Franken budgetied, etwa für Ingenieur-Dienstleistungen (2.B. Gebäudekanalisationen)
und weitere Fachleute (2,8, Arealüberbauungs-Gutachten),

Die Gebührenerträge aus Baubewilligungsverfa hren werden auf 250'000
Franken geschätzt.

+ 1'060'000
Für die Energie-Förderprogramme 2017-2020, 202I-2023 und 2024-2026
(beantragt) wird2024 mit Kosten von insgesamt 1.2 Mio. Franken gerechnet.

+ 150'000
Für das Dorfzentru m soll ein Überbauungs-, Nutzungs- sowie Freiraum- und Verkehrs-
konzept ausgearbeitet werden.

4 Tiefbau/Infrastruktur

+ 83'000
Für den Strassenunterhalt (Flicke, Schlammsammler absaugen usw.) sind 195'000
Franken budgetieft,

356,000 Seit 2023 erhalten die Gemeinden einen Staatsbeitrag an den Unterhalt der kommu-
nalen Strassen (Mehrertrag).

Für das Glasfasernetz sind im Budget 168'000 Franken eingestellt, u. a. für Abschrei-
bungen (156'000 Fr.). Die Verschlechterung ist hauptsächlich auf einmalige Erträge im

Rechnungsjahr 2022 zurückzuführen I

+

+

+

0238',00

Für die Erneuerung des Generellen Entwässerungsplans (GEP), u. a, durch Höhenauf-
nahmen aller Kontrollschächte, Zustandserhebungen und Leitungssanierungen, sind

300'000 Franken eingestellt. Die Gesamtkosten dieses voraussichtlich 2028 abge-
schlossenen Projekts, betragen 1.1 Mio. Franken.

5 Soziales/Sicherheit/Gesundheit

, Die Kosten der Langzeitpflege steigen voraussichtlich um

I Spltex um 129i000r auf insgesamt 3-,7 Mio, Franken.
, Die Nettokosten für Ergänzungsleistungen zur AHV dürfte
; Franken ansteigen.

163'000 und je

:

:

289'000 ,

+ 293'000

+ 78'000

+ 125'000

+ 350'000

5 Finanzen/Steuern

ne für die

n auf 400'000

, Die seit 2022 geltende solidarische Finanzierung der Kinder- und Jugend
, tet die Gemeinderechnung mit total 700'000 Franken.

' Die Aufnahmequote für Asylsuchende wurde durch den Kanton letztmals

heime belas-

per:uni
, 2023 von 0,9 auf 1.3 o/o erhöht. Für die Anmietung
: von 400'000 Franken gerechnet. Insgesamt ist für

, wand von 590'000 Franken budgetiert,

von Wohnraum wird mit Kosten

die Asylbetreuung ein Nettoauf-

5'243'000
Der Ertrag aus allgemeinen Gemeindesteuern sinkt auf 59.1 Mio. Franken. Entgegen

der Rechnung 2022 (78 Vo) liegt der Steuerfuss seit 2023 bei 75 o/o.

Mit 14 Mio. Franken werden wiederum ausserordentlich hohe Grundstückgewinn-
steuer-Erträge enruartet, aber 2.5 Mio. weniger als im Rekordjahr 2022.

490'000z',

4',67z',000 Der Beitrag an den Ressourcenausgleich sinkt auf 32.1 Mio, Franken

Unter Ausklammerung kalkulatorischer Zinsen, sinken die Netto-Zinskosten auf
256'000 Franken, u. a. da auslaufende Passiv-Darlehen nicht ersetzt werden mussten
(-206'000 Fr.), Der Zinssatz 1'ür Steuer-Guthaben oder -Schulden steigt von 0.25 o/o

auf I o/o, wodurch ein Netto-Mehraufwand von 104'000 Franken erwartet wird.

111'0 00
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7 Liegenschaften

+ 276,000 I l"jfiil,1:?H_:Y:-er, 
Enersie, Heizkosten>> steist (hauptsächlich beim strom) auf

+ 1'133'000
Für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungsver-
mögen sind 2,9 Mio. Franken budgetiert,
Für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen sind 821'000
Franken budgetiert.

Der Aufwand für Abschreibungen steigt auf 3,1 Mio. Franken, nachdem grosse Pro-
jekte wie das neue Schulhaus in Wetzwil oder der neue Kunstrasen-Platz auf der
Sportanlage Langacker in Nutzung gegangen sind.

Für Wertberichtigungen nach Investitionen in Liegensihaften Oei Finanzvermögens
sind 654'000 Franken eingestellt, u. a, für die Gebäude Rennweg 53 (Feuchtigkeit,
245'000 Fr,) & Forchstrasse 6la (Dach, 189'000 Fr.).

Efolg gebührenfinanziefte Werkbetriebe

Betrieb Budget 2023 Rechnung 2O22 Reserve 2O22

+ 330'000

+ 868'000

+ 609'000

47IOT

4720L
4B7LT

487L2
57301

Wasserwerk

Abwasserbeseitigung

Elektrizität - Netz

Elektrizität - Energie

Abfallbeseitigung

+ 680'046,82
+ 350'614.43
- 768'683.63
- 350'523.68

- 7',768.L9

+ 5'666'494,33
+ 6'586'014.39
+ 7'608'680.45

+ B3B'790.34

+ 469'272.50

+ 542'500
+ 159'500
- 589'500
- 94'000
- B0'500

Zahlen und Kennzahlen

Allgemeine Gemeindesteuern
lich

Abschreibungen und Erlasse nat.
Pers.

Ordentliche Steuern Rechnungsjah

Ordentliche Steuern früherer Jahre

Nachsteuern

Aktive Steuerausscheidungen

Passive Steuerausscheidungen

Anrechnung ausländ. QSt nat. Pers

Quellensteuern nat. Pers. (QSt I/II
Personalsteuern

Total allgemeine Gemeindesteuern

Beitrag an den Ressourcena

Stf. 75 o/o Stf. 78 o/o

'23 Rechnu '22 Abweichun in olo

- 70'000 L5'230.26 + 105'230.26

54'720'000

B'220'000

160'000

905'000

- 4'735'000

- 300'000

100'000

130'000

+ 690.9

- 4.9
- 20.0

- L9.4

+ L7.0

+ 11.0

+ 42.2

+ 134,3

- 1,3

59'130',000 64',362',996.75

- 33'075'000 - 36'761'657.00

56', 356', 477 .20 - 2',77 6' 477 .20

LL' 404',5L7 .30 - 2',284',5I7 .30

260'594.38 - 50'594,38

602'523.75 + L02'476.25

- 3'905'465.35 + 429'534.65

- 210'959,90 + 89'040.10

- 291'633,86 + 391'633.86

I3L',7I2.97 - t',7l2.97

5',242',996.75

4',67L',657.00

- 8.1

- L2.7

- 2.L

Budget 2024

+ 442'500
+ 240'000
+ 223'500
- 108',500

- 47',000

Stf .75 o/o

Budqet'24

- 90'000

53'580'000

9'120'000

210'000

705'000

- 4',335'000

- 300'000

100'000

130'000

59'120'000

- 32'090'000

27'030'OOOIn Herrliberg verbleiben 055'000 27'60L',339.75
57L',339.75
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+ 1'133'000
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7 Liegenschaften

+ 276'000
Der Aufwand für <Wasser, Energie, Heizkosten> steigt (hauptsächlich beim Strom) auf
rund 1 Mio, Franken.

Für den baulichen und betrieblichen Ünterhalt der Liegenschaften im Verwaltungsver-
mögen sind 

-2,9 
Mio, Franken budge-tiert,

+
Für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen sind 821'000
Franken budgetiert.

Der Aufwand für Abschreibungen steigt auf 3.1 Mio. Franken, nachdem grosse Pro-
jekte wie das neue Schulhaus in Wetzwil oder der neue Kunstrasen-Platz auf der
Sportanlage Langacker in Nutzung gegangen sind.

+ 609'000

Für Weftberichtigungen nach Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens
sind 654'000 Franken eingestellt, u, a. für die Gebäude Rennweg 53 (Feuchtigkeit,

245'000 Fr.) & Forchstrasse 6la (Dach, 189'000 Fr.).

Edolg gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Betrieb Budget 2023 Rechnung 2O22 Reserve 2022

330'000

86B'000+

47tlr
47201
4877L

487T2

57301

Wasserwerk

Abwasserbeseitigung

Elektrizität - Netz

Elektrizität - Energie

Abfallbeseitigung

Zahlen und Kennzahlen

Allgemeine Gemei ndesteuern
a ich
Abschreibungen und Erlasse nat.
Pers.

Ordentliche Steuern Rechnungsjah

Ordentliche Steuern früherer Jahre

Nachsteuern

Aktive Steuerausscheidungen

Passive Steuerausscheidungen

Anrechnung ausländ. QSt nat. Pers

Quellensteuern nat, Pers. (QSt

Personalsteuern

Total allgemeine Gemeindesteuern

Beitrag an den Ressource

59'130'000 64',362'996.75

- 33'075',000 - 36',76L',657.00

+ 5'666'494.33
+ 6'586'014,39
+ 7'608'680.45

+ B3B'790.34

+ 469'272.50

+ 105'230,26 + 690.9

- 2'776',477.20 - 4.9

- 2'284',517.30 - 20.0

- 50'594.38 - I9.4
+ L02'476.25 + 17.0

+ 429'534.65 + 11,0

+ 89'040.10 + 42.2

+ 391'633.86 + L34.3

- L',7L2.97 - 1.3

s',242'996.75
- 8,1

4',67L'657.00
- LZ.7

- 2.L

+ 542'500
+ 159'500
- 589'500
- 94'000
- 80'500

+ 680'046.82
+ 350'614.43
- 768'683.63
- 350'523.68

- 7',768.L9

L5',230.26

56',356',477.20

Ll'404',5L7.30

260'594.38

602',523.75

- 3'905'465,35
- 210'959.90

- 291'633.86

I3t',712.97

Stf .75 o/o Stf. 78 o/o

'23 Rechnu '22 Abweichun in o/o

- 70'000

54',720'000

B'220'000

160'000

905'000
- 4'735'000

- 300'000

100'000

130'000

Budget 2024

+ 442'500
+ 240'000
+ 223'500
- 108'500

Stf .75 o/o

Budqet'24

- 90'000

53'580'000

9'120'000

210',000

705'000

- 4'335'000

- 300'000

100'000

130'000

59'120'000

- 32'090'000

27'O30'000In Herrliberg verbleiben 055'000 27'601'339.75
57r',339.75

rx k



Edolgsrechnung - Nettoaufwand nach Funktionen

HRM2-Sta erun
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et 2O23 Rechnung 2022 Abweich in o/o

0 Allgemeine Verwaltung

1 Ordnung, Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport, Freizeit

4 Gesundheit

5 Soziale Sicherheit

6 Verkehr, Nachrichten-
übermittlung

7 Umweltschutz, Raum-
ordnung

B Volkswirtschaft

9 Finanzen, Steuern
Total Nettoaufwand

5'266'500

1'736'000

16'823'500

2',058'500

2'576'500

3'491'000

3'253'500

4',921',250.44

1'500'181,11

t5'767',254.48

2'r24',380.94

3'207',854.2r

3',300'719.73

2',92l',656.20

+ 577'749.56

+ 341'318.89

+ 2'809'245.52

- 203',880.94

+ 437'L45.79

+ 7'182'780.27

+ 377'843.80

+ ll.7
+ 22.8

+ 17.8

- 9.6

+ 13.6

+ 35.8

+ 12.9

1'225'000 772'087.44 + 1'486'918,56+ 192.6

- 306'500 - 389'247.2I + 79'258.79 + 20.4

- 36'124'000 - 34'126'137.34 + 6'929'862,66 + 20.3
- 4'650'000- 10'991'286.25+ LO',742',786.25

44o/o

Ressourcenausgleich; 32. 1 Mio.

r Bildungi 18,6 Mio,

'. Allgemeine Venrualtung; 5.5 Mio.

r Soziale Sicherheit; 4.5 Mio.

r Gesundheit; 3.6 Mio.

" Verkehr, Nachrichtenüberm; 3.3 Mio.

r Umwelt, Raumordnung; 2.3 Mio,

r Kultur, Sport, Freizeit; 1.9 Mio,

r Ordnung, Sicherheit; 1.8 Mio.

(/'! &

Budget 2O24

5'499'000

1'841',500

1B'576'500

1'920'500

3'645'000

4'483',500

3'299'500

2'259'000

- 468'500

- 41'056'000
- 248'500



Erfolgsrechnung nach Kostenaften

Personalaufiruand

Sach-/übriger Betriebsaufiruand

Abschreibungen W
Finanzaufiruand

Einlagen EWB/Fonds

Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Interne Verrechnungen

TotalAufwand

Fiskaleftrag

Entgelte

Verschiedene Erträge
Finanzeftrag

Entnahmen EWB/Fonds

Transfereftrag
Durchlaufende Beiträge
Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Nettoaufwand Effolgsrechnung

Investitionsrech nung

Investitionsrechnung

228

Budget 2023 Rechnung 2O22

11'938'018.26

tB'872'243.86

4',259',349.t6

1'535'069,06

L',043'260.25

59'041'196.28
47'200.00

r'72L',7L4.00

96'092'500 94'458'050.87

12'060'000

1B'057'500

5'086'500
2'830'500

706'500

55',464'000

30'000

1'857'500

t00'742'500

- 4'650'OOO

B0'932'418,14
12'055'582.36

9'284.00
5'327',262.33

1'1BB'213.80

4',767',662.49

47',200.00

l'72l',7t4.00

L05',449',337.L2

- 10'991'286.25

74'295',000

13'800'000

10'000

5'593'500
781'000

4'375',500

30'000

1'857'500

Verwaltungsvermögen Finanzvermögen

technung 2O24

12'642',500

21'087',500

4'676'000
2'364'000

909'500

5B'347'500
45'000

1'714'500

101'786'500

73'305'000

16'168',000

10'000

5'584'500
178'000

5',030'000

45'000

1'714'500

102'035'000

- 248'500

Ausgaben

Einnahmen

Nettoinvestitionen

Fr 10'193',000 Fr

Fr 7'613'000 Fr

994'000

994'000

Kommentar zur Investitionsrechnung

Von den budgetierten Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 7.6 Mio. Franken entfallen

5 Mio, Franken auf Liegenschaften (davon 3,1 Mio, Franken für Schulanlagen und 1 Mio. auf die Zehn-

tenscheune) sowie 2 Mio, Franken auf Strassen, Wege und Verkehrs-infrastruktur. Die 1 Mio. Franken

Investitionen in das Finanzvermögen verLeilt sich auf fünf Liegenschaften, u. a. das Metzgerei-Ge-

bäude an der Schulhausstrasse 3, wo ein erster Teil von 350'000 Franken (von insgesamt 1,5 Mio.

Franken) für den Erneuerungsunterhalt eingestellt ist.

Erfahrungsgemäss kann aufgrund von Verzögerungen - etwa durch politische Prozesse oder Einspra-

chen - nur ein Teil der geplanten Investitionen realisiert werden, Der Gemeinderat hat deshalb die für
2024 und 2025 <erhofften>> Ausgaben linear um 30 0/o gekürzt.

,-t'(/p K



229

Die grössten, projektbezogenen Ausgaben 2024

1.0 Mio. Sanierung Lindenstrasse (Bergstrasse-Forchstrasse) (Strasse, Strom, Wasser) (g)

1.0 Mio, Ersatz diverser Gebäudeschliessungen (g)

0.7 Mio. Zehntenscheu ne, Schulhausstrasse 5 1, feuerpolizeiliche Auflagen (g)

0,6 Mio. Schulhaus Rebacker C, Ersatz Oberlichter und Platzsanierung (g)

0,4 Mio. Schulhausstrasse 3 (Metzgereigebäude), Gesamterneuerung (g)

0.3 Mio Schulhaus Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)

Fi na nzplan 2A23 -2Q27 (Gesa mthausha lt i n kl. Eigenwi rtschaftsbetriebe)

Die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderats sind eine positive Selbstfinanzierung, die Limitierung der
Schulden und ein mittelfristiger Haushaltsausgleich. Sie werden in der Planperiode deutlich erreicht.

Im laufenden und im Budgetjahr 2024 resultieren Eftragsüberschüsse aufgrund ausserordentlich ho-
her Grundstückgewinnsteuern (GGSI), In den Folgejahren wird wieder von durchschnittlichen GGSI-

Efträgen von jeweils 8.5 Mio. Franken ausgegangen und es ergeben sich Aufwandüberschüsse von
jeweils 4 bis 5 Mio. Franken. Insgesamt wird über die gesamte Planperiode ein Verlust von B Mio.

Franken erwartet.

Mio, Franken - 
Erfolg einzelnes Jahr (Gewinn / Verlust)

- 
Entwicklung kumuliefter Erfolg in der Planperiode

16

74

T2

10

B

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

2018 20L9 2020 202L 2022 2023 2024 2025 2026 2027

11 .0

5.3 5.2 5.9

3.3

1.5

0.2
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I nvestition spl a n 2023 -2027

Die hohen Investitionen von 56 Mio. Franken können in der Planperiode nur zu 33 o/o selbst finanziert
werden.

Mio, Franken

16

I4
L2

10

8

6

4

2

0

Nettoi nvestitionen pro Bereich / Kostenstel le

Pro Kostenstelle (in 1'OO0 Fr.) 2023 2024

r Nettoinvestitionen Verwa ltungsvermögen
r Selbstfinanzierung

2018 20L9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2025 2026 2027 ',23-'27

effektiv Prognose

I
I

I

I

I

I

I

I

I

TC Herrliberg, RZ Darlehen
Primarschule
Freizeit (2.8. Wanderwege)
Gemeindestrassen/-wege
Verkeh rsinfrastru ktu r
Glasfasernetz
Wasserwerk
Abwasserbeseitigung
Gewässerunterha lt-/Verba u.
Elektrizitätswerk - Netz
Elektrizitätswerk - Energie
Feuerwehr (Meilen)
Übrige Verwaltungsliegenschaften
Feuenruehrgebäude Herrliberg
Schulliegenschaften
Sportanlagen
APH im Rebberg
Alterssiedlung Forchstrasse 99
Jugendhaus, Schulhausstrasse 42
Werkhof Biswindstrasse 42
Friedhof Humrigen
Liegenschaften FV nicht überbaut
Liegenschaften FV überbaut

3'OBB

-46
91

84
49
70

ro4

6',520 994
- 345

700

-20
55

110
2'630

320
170
230

24
520

2'000

-20
274

77
1'98B

L40
49

1

- 423
-80
501
105

-20
95

3s9
l'694

119

2'800
4'550

-20
73

800
3'080

550

3s0
- 340
- 260
1'450

-20

93s
3'545
3'350

- 100
497

2'2BT
L2'937

4',479

2L9
[',6L7

- L'L92
z',277

4'BOB

105

323
L'7BT

200
10'141
L4'L25

661
254

49
BO

104
- 345
B'2L4

876
- 3s3
z',097

207

160
- 100

650

323
220
200

4'253
196
570
170

1',561

7'500 L',925

10

Total 18'501 8'607 12',779 13'183 10'445 53'515

9_
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Nettovermögen

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich (seit 2019) sinkt das Netto-
vermögen bis zum Ende der Planperiode auf - 2L Mio. Franken (Nettoschuld). Ohne diese Rückstellun-
gen würde das Nettovermögen 2027 noch 49 Mio, Franken betragen.

Mio. Franken

95
85
75
65
55

45
35
25
15

5
-5

-15
-25

Zahlen und Kennzahlen aus dem Finanzplan 2023-2027

Gesamthaushalt (in 1'O0O Franken) 2023 2024

Gestrichelt = ohne Rückstellungen Ressourcenausgleich
(Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)

2018 2019 2020 202L 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2025 2026 2027 ',23-'27

85 84
//7) I

I /ö
oö i----! i

tlt
I
I

I
II

I I

I
I I iiiI I

I

I
I -

I
I

I

Rechnungsergebnis
Allgemeine Gemeindesteuern
Gru ndstückgewin nsteuern
Ressourcenausgleich (Ressour. )
Nettoinvestitionen Verwa ltu ngsvermögen
Selbstfinanzierung
Selbstfi na nzieru ngsg rad

Nettoinvestitionen Fi na nzvermögen
Haushaltsaldo
Veränderung Nettovermögen
Nettovermögen
Rückstellungen (Rückstell. Ressour, )
Nettovermögen ohne Rückst, Ressour.

Steuefuss

5'869
59'168
16'000

32',629

11'981

10'567

BBo/o

6'520
- 7',934
- t'4L4
14'899

69'll2
B4'011

75 o/o

249
59'210
14'000
32'090

7',6L3

s',775

760/o

994
- 2'.832
- I'B3B
13'061

64'7L9
77',780

75 o/o

- 4',46t
62',t24
B'500

33'591
12'424

795
60/o

355
- 11'984
- Lt'629

L',432

65'681
67'LI3
75 o/o

- 4'674
63'701

B'500

34',235

13'183

860

7o/o

0
- L2',323

- L2',323

- 10'890
67',826

56',936

75 o/o

- 5',206

66',2L9

B'500

35'731
L0'445

548

5o/o

0
- 9'897
- 9'897

- z0'7BB
69'966
49'r7B

75 o/o

- 8'224

55'646
18'545

33 olo

7',969
- 44'970
- 37'101

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird ab dem 22. November 2023 auf
www. herrliberg.ch aufgeschaltet.

{i3
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Traktandum 2
Budget Politische Gemeinde 2024 I Festsetzen Steuefuss

Finanzvorstand Joel W, Gieringer präsentieft das Budget 2024 der Politischen Gemeinde, erläutert die
wichtigsten Positionen der Erfolgs- und der Investitionsrechnung und gibt einen Einblick in den Finanz-

und Investitionsplan 2023-2027 .

Adrian Schärer, Präsident RPK, beantragt namens der RPK, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde
zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75 o/o feshusetzen.

Weitere Personen sind zwischenzeitlich zur Versammlung dazugestossen. Aktuell sind 146 Stimmbe-
rechtigte im Saal.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht.

Beschluss

Das Budget 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 248'500 Franken wird mit grossem Mehr geneh-

migt.

Der Steuerfuss wird mit grossem Mehr auf 75 o/o der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

rf s-
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Referentin: Yvonne Bont, Hochbauvorsteherin

i i"; riili.:itIilI qtr.ir l:,

Energieförderprogramm 2024 - 2026

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Dem Förderprogramm 2024-2026 mit einem Globalbudget von CHF 1.9 Mio. wird zugestimmt.

''"'ryr"--
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Der Klimawandel lässt sich nicht leugnen. Immer rasanter schmelzende Gletscher, extreme Über-
schwemmungen, langanhaltende Hitzeperioden und Wasserknappheit füllen die Schlagzeilen.

Der Kanton Zürich strebt einen ambitionierten Absenkpfad von Netto-Null bis 2040, spätestens bis

2050, an. Die Gemeinden sind angehalten, dieses Ziel mitzutragen und Massnahmen dafür vorzuse-

hen.

Um eine Eindämmung/Verlangsamung des Klimawandels zu erreichen, müssen wir unseren COz-Aus-

stoss verringern, den energetischen Fussabdruck allgemein verkleinern und die Energieproduktion aus
Erneuerbaren vorantreiben. Um den Energieverbrauch zu senken, ist eine Verhaltensänderung der Be-

völkerung und Industrie notwendig, was jedoch nicht einfach ist und daher länger daued, Eine schnel-

ler umsetzbare Variante, welche sich in Herrliberg bewährt und grosses Interesse geweckt hat, ist die
Einsparung von Energie durch bauliche Anpassungen, die Umstellung auf Erneuerbare und eine nach-
haltige Energieproduktion vor Ort - alles Massnahmen, die das Energieförderprogramm unterstützt.

Das Energieförderprogramm 202L-2023 wurde auf Grund von grossem Interesse und einer langen

Warteliste an der Gemeindesversammlung vom 19. April 2023 um CHF 800'000 erhöht. Dieser Betrag

ist bereits wieder aufgebraucht resp. reserviert, was zeigt, dass die richtigen Massnahmen unterstützt
werden. Das neue Förderprogramm 2024-2026 lehnt sich weiterhin in vielen Punkten an die Pro-

gramme von Bund und Kanton an/ um die Umsetzung der dort vorgesehenen Massnahmen (neu z. B.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge) zusätzlich zu beschleunigen und den administrativen Aufwand ge-

ring zu halten. Die Unterstützung von Photovoltaikanlagen bleibt natürlich, mit anders abgestuften

Beiträgen, weiterh in ein wesentlicher Besta ndteil des komm unalen Förderprog ramms.

Der Gemeinderat bittet Sie, für eine nachhaltigere Zukunft dem neuen Förderprogramm 2024-2026

mit einem Globalbudget im Umfang von CHF 1.9 Mio, zuzustimmen.

(/"i -v-
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Was Voraussetzungen Beitrag

Gebäudehüllensanierung
gemäss Gebäudepro-
gramm Bund

Sofern Gebäudeprogramm
(Bund) Beitrag leistet

Beitrag des Gebäudeprogramms
wird um 2/s erhöht

Dämmung Fassaden

und/oder Dach auf
gesetzlichen Weft (Nach-

dämmung)

- Gebäude Baubewilligungsjahr

vor 2000

- Gilt nicht für neue Flächen

- Bei Fassaden müssen alle Fas-

saden von beheizten Flächen

gedämmt werden.
- Beim Dach muss das gesamte

Dach über beheizten Flächen

gedämmt werden
- EBF des Gebäudes vor Sanie-

rung >100 m2

CHF 5'000 für Dach

CHF 10'000 für Fassaden

Photovoltaik (auch

HybridkolleKoren)
- Bei Neubauten ab September

2022 nur Beträge für die über

kWp-Pfl icht Eigenstromerzeu-
gung hinausgehende Leistun-

9en
- Die ersten 5 Jahre muss Strom

(nach Abzug Eigenbedarf) an

EW Herrliberg verkauft werden

Anlagen bis 10 kWp: Fr. 600/kWp
Anlagen 10-20 kWp: Fr. 500/kWp
Anlagen 20-30 kWp: Fr. 450/kWp
Anlagen 30-100 kWp: Fr. 350/kWp
Anlagen >100 kWp: Fr, 250/kWp

Batteriespeicher Mind. BkWh Batteriekapazität,

bei Eigenstromproduktion

25 o/o der Investitionskosten max.

cHF 50'000

Wärmepumpe (Erdreich,

Grund- und Oberflächen-
gewässer, Kanalisation),
die Oel-, Gas- oder Elekt-
roheizung ersetzt

Wenn Kanton auch Beitrag leistet cHF 2'500

Wärmepumpe Luft-Was-
ser, die Oel-, Gas- oder
Elektroheizu ng ersetzt

Wenn Kanton auch Beitrag leistet cHF 1'000

Anschluss an einen
Wärmeverbund, der
hauptsächlich mit Ab-
wärme oder erneuerbaren
Energien betrieben wird

Funktionsfähigkeit der Anlage CHF 5'000 pro Anschluss (Alt- und

Neubauten) und zusätzlich

CHF 1'000 pro Wohn-/Gewerbeein-
heit

/r, g



Anschluss Ladestation zu-
hause (Neubau oder Er-

satz durch eine Smart-La-
destation)

Wenn Kanton auch Beitrag leistet CHF 200 pro Parkplatz bis 15

Parkplätze. Ab dem 16. Parkplatz

CHF 100 pro zusätzlichen Park-
platz.

Bid irektiona le Ladestation
(oder Elektroauto als

Speicher)

Wenn Kanton auch Beitrag leistet CHF 300 pro bidirektionale
Ladestation

Anschluss Ladestation für
Firmenfahrzeuge

Wenn Kanton auch Beitrag leistet 10 o/o der Investitionskosten max.

CHF 20'000 pro Betrieb

Innovatives Energie-
projekt ( Pilotprojekte)

- Es muss sich um ein neues und

innovatives Projekt in Herrli-

berg handeln.
- Die Energiekommission ent-

scheidet, welche innovative

Projekte gefördeft werden.

CHF 5'000 pro Projekt oder max.

70 o/o der Investitionskosten
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Bestimmungen

a) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Beiträge aus dem Förderprogramm. Beiträge werden nur für
Gebäude und Anlagen auf dem Gemeindegebiet Herrliberg ausgerichtet. Beiträge stehen privaten

und juristischen Personen zu.

Das Präsidium der Energiekommission entscheidet abschliessend über die Ausrichtung und Höhe

von Förderbeiträgen.

b) Fördergelder können nicht vorreserviert werden. Fördergelder können frühestens zusammen mit
den definitiven Baugesuchs-/Meldeunterlagen beantragt werden,

Fördergelder werden nur ausgerichtet, wenn für die zu fördernde Massnahme vor Bau-frei-
gabe/ Baubeginn eine entsprechende kommunale Förderzusage erteilt wu rde.

Bei Förderpositionen, welche auch vom Gebäudeprogramm oder Kanton unterstützt werden, ist

zuerst beim Gebäudeprogramm/Kanton eine Förderzusage einzuholen und der Gemeinde eine

Kopie zuzustellen. Gestützt auf diese Zusage stellt die Gemeinde die kommunale Förderzusage

aus.

Ausbezahlt werden bei solchen Förderpositionen die kommunalen Beiträge erst, wenn die Aus-

zahlungsbeschein ig ung von Gebäudeprogramm/Kanton vorliegt.

c) Förderzusagen gelten zwei Jahre ab Datum der Zusage (Bestätigungsschreiben/-mail oder Erwäh-

nung in Baubewilligung). Später werden Gelder nur ausgerichtet, wenn der Baufortschritt die Re-

alisation der Anlage noch nicht zuliess und der Baubeginn dennoch innerhalb von zwei Jahren ab

Zusagedatum lag. Bei Positionen, beiwelchen Voraussetzung ist, dass das Gebäudeprogramm

oder der Kanton einen Beitrag leistet, geht dies vor - d.h. werden vom Gebäudeprogramm/Kan-

ton wegen Fristablauf der Förderzusage keine Beiträge ausgerichtet, vefällt automatisch auch

der kommunale Beitrag.
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d) Ausbezahlt wird in der Reihenfolge, in der die für die Auszahlung notwendigen Voraussetzungen

efüllt sind (2.8. Zeitpunkt der Zertifizierung / Auszahlung Kantonsbeitrag I Inbetriebnahme der
Anlage).

Die Abteilung Hochbau führt über die Förderzusagen Buch. Ist der Globalbetrag von gesamthaft

CHF 1'900'000 zugesprochen, stellt die Energiekommission einen Antrag z.Hd. des Gemeinderates

und es werden vorerst keine Zusagen mehr ausgestellt. Über eine Erhöhung des Globalbudgets

wird an der Gemeindeversammlung entschlossen.

e) Der Globalbetrag von CHF 1'250'000 des Förderprogramms 202I-2023 ist reservieft - es besteht

eine Warteliste von Anlagen/Projekten, die nicht mehr gefördeft werden konnten. Solche Anla-
gen/Projekte werden nur noch nach den Bedingungen und Ansätzen des neuen Förderpro-
gramms 2024-2026 und zu dessen Lasten unterstützt.

Es werden keine Fördergelder für Massnahmen ausbezahlt, die im Programm 202L-2023 noch

nicht gefördert wurden und für die bereits eine Genehmigung/Bewilligung erteilt wurde (keine

nochmalige Eingabe),

0 Bei den Förderpositionen, welche sich an die Unterstützungsbeiträge des Kantons anlehnen, ist

zu beachten, dass diese, je nach Situation des kantonalen Förderprogramms, Anderungen erfah-
ren können (2,8, Wegfall der Unterstützung, Anderungen der Beiträge). In diesem Fall würde die

Energiekommission dem Gemeinderat empfehlen, über die Weiterführung/Einstellung/Anpassung

der entsprechenden Förderposition und die Höhe der Fördergelder zu befinden, Möglich wäre in

einem solchen Fall auch die Etablierung einer neuen Förderposition,

g) Sollte eine Förderposition innerhalb der Jahre 2024 - 2026 als obligatorische gesetzliche Bestim-

mung verankert werden, wird die Förderung eingestellt. Es werden lediglich die über die gesetzli-

che Bestimmung hinausgehende Leistungen Fördergelder ausbezahlt.

h) Nicht gefördeft werden Anlagen/Positionen, deren Wirkung bereits an ein anderes Instrument der

COz-Gesetzgebung angerechnet wird (2. B, myclimate, KliK, Zielvereinbarung Bund). Ausgenom-

men und daher förderberechtigt sind kommunale Fördergelder für den Anschluss an Wärmever-

bünde.

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird ab dem 22. November 2023 auf
www. herrliberg.ch aufgeschaltet.
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Traktandum 3
Energieförderprogramm 2O24 - 2026

Hochbauvorsteherin Yvonne Bont vertritt das Geschäft. Sie erläutert das Förderprogramm mit den zu-
gehörigen Bestimmungen und einem Globalbudget von 1,9 Millionen Franken.

Adrian Schärer vertritt als Präsident die Haltung der RPK, Das Energieförderprogramm wird grundsätz-
lich unterstützt, die Subventionen für Ladestationen werden kritisch beurteilt. Die entsprechenden Po-

sitionen sind aus dem Energieförderprogramm zu streichen, da Kosten / Nutzen hierfür unzureichend
sind und sie ein finanzielles Risiko bergen aufgrund fehlender Prognosen für die Anzahl künftiger La-

destationen. Die freigesetzten Mittel sind den anderen Positionen des Energieförderprogramms zuzu-
weisen. Die RPK beantragt konkret, die Streichung nachstehender Positionen aus dem Energieförder-
programm bei gleichbleibendem Budget von 1,9 Millionen Franken:
- Anschluss Ladestation zuhause (Neubau oder Ersatz durch eine Smart-Ladestation)
- Bidirektionale Ladestation (oder Elektroauto als Speicher)
- Anschluss Ladestation für Firmenfahrzeuge

Domenik Ledergerber vertritt die Haltung der SVP. Die Partei unterstützt das Förderprogramm im

Grundsatz. Die Versorgungssicherheit sei angespannt, eine weitere Energiemangellage kann nicht aus-
geschlossen werden. Deshalb soll der Energieverbrauch nicht noch mehr angekurbelt werden, sondern
es soll mehr Strom produziert werden. Dominik Ledergerber und die SVP stellen sich hinter den Antrag
der RPK,

Thomas Walter vertritt die GLP, welche das Energieförderprogramm unterstützt und den Antrag der
RPK ablehnt. Die Elektromobilität entspricht einem grossen Bedürfnis, weshalb die entsprechenden
Positionen zu unterstützen sind.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht weiter gewünscht.

Anträge und Beschlüsse

1, Antrag RPK, unterstützt durch die SVP

Streichung nachstehender Positionen aus dem Energieförderprogramm beigleichbleibendem
Budget von 1,9 Millionen Franken:
- Anschluss Ladestation zuhause (Neubau oder Ersatz durch eine Smart-Ladestation)
- Bidirektionale Ladestation (oder Elektroauto als Speicher)
- Anschluss Ladestation für Firmenfahrzeuge

Dem Antrag wird mehrheitlich zugestimmt.

2, Antrag Gemeinderat

Dem Förderprogramm 2024-2026 mit einem Globalbudget von 1,9 Millionen Franken sowie den An-
passungen gemäss Antrag RPK wird zugestimmt,

Dem Antrag wird mit grossem Mehr zugestimmt.
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Traktandum 4
Mitteilungen / Umfrage

Mitteilungen

Gemeindepräsident Gaudenz Schwitter weist darauf hin, dass via Website www,herrliberg.ch sowohl
ein Newsletter als auch Veranstaltungshinweise abonniert werden können.

Im Weiteren informiert er, dass am 3. März 2024 an der Urne über das Geschäft <Sporthalle Lang-

acker, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung Nebenräume>> mit einem Kreditantrag über 15,6 Millio-
nen Franken abgestimmt wird. Am 6, Februar 2024,20.00 Uhr, findet eine öffentliche Veranstaltung in

der Sporthalle Langacker statt.

Umfrage

Christian Haas bezieht sich auf die Sanierung der Lindenstrasse in Wetzwil. Er fragt nach, wie die Sig-

nalisation künftig aussieht. Werkvorstand Thomas Dinkel ist der Meinung, dass der Kanton den Spie-
gel nicht mehr zulässt, es aber ansonsten keine Anderungen geben wird. Alisha Allemann hackt be-

treffend Spiegel nach. Gemeindepräsident Gaudenz Schwitter erläuteft, dass dieser Punkt noch abge-
klärt wird und eine Information erfolgt.

Bruno Stiefel Steinradstrasse 22, zeigt zwei Visualisierungen der geplanten Mobilfunkanlage der
Swisscom AG an der Steinradstrasse. Er vertritt eine Gruppe von rund 50 Anwohnern, Sie wehren sich

aus verschiedenen Gründen gegen dieses Vorhaben. Er wünscht, dass zwei Anregungen protokolliert
werden:

Der Gemeinderat soll das Baugesuch ablehnen, weil der Denkmalschutz verletzt ist.

Der Gemeinderat soll proaktiv eine Art Richtplan für Mobilfunk erstellen.

Gemeindepräsident Gaudenz Schwitter weist darauf hin, dass eine Delegation der Anwohnerschaft
kürzlich von der Hochbauvorsteherin und dem Bausekretär über das Vefahren informiert wurde. Die

Anregungen werden gerne entgegengenommen.

Auf Anfrage des Gemeindepräsidenten werden weder gegen die Versammlungsführung noch gegen

die Abstimmungen Einwendungen erhoben.

Der Gemeindepräsident weist die Anwesenden auf ihr Recht zur Protokolleinsicht hin, Das Protokoll
liegt ab Mittwoch, 13. Dezember 2023 in der Kanzlei im Gemeindehaus zur Einsicht auf.

Vollständigkeitshalber weist er auch auf die folgenden Rechtsmittel hin:
. 5 Tage für einen Rekurs wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften
o 30 Tage für einen Rekurs wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung

des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnungen

Die an Ort und Stelle vorgebrachte Rüge betreffend Verletzung von Vorschriften über die politischen

Rechte im Rahmen der Versammlung bildet die Voraussetzung für eine entsprechende Stimmrechtsre-
kurserhebung (5 21 a Abs. 2 Verwaltungsrechtspflegegesetz).
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Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 26. Juni 2024, statt.

Der Gemeindepräsident dankt den Anwesenden für ihr Erscheinen am heutigen <<Samichlaus-Tagr.

Am Ausgang hat es für alle Anwesenden einen Grittibänz sowie ein Paar Herrliberger Socken.

Mit den besten Wünschen für die kommenden Festtage und der Einladung zum traditionellen Ap6ro im
Anschluss schliesst der Gemeindepräsident um 20.54 Uhr die Gemeindeversammlung.

Na der Gemeindeversammlung

, Gemeindepräsident Mischol, Gemeindeschreiber

Die Richtigkeit des Protokolls bestätigen:

scf
Susan Etter, Stimmenzählerin An Staubli, Stimmenzä hlerin
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